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betreffend die schriftliche Anfrage der Ab9'zu::JO"ftIJ 
Srb, Freundinnen und Freunde vom 

19.11.1993, Zl. 5~7/J-NR/1993 
"Bau des sogenannten Hotelzuges" 

Zu Frage 1: 
"Sind Ihnen diese Informationen bekannt? 

Die im Motiventei7 der gegenständ7ichen par7amentarischen An

frage zitierten Informationen hinsicht7ich des für Ro77stuh7be

nützer vorgesehenen Abtei7s sind nicht zutreffend und stel7en 

sich, wie mir die öBe mittei7en, korrekterweise wie fo7gt dar: 

Bei Wagen der Kategorie 8 ist ein Abtei7 ohne Treppen erreich

bar und mit Fa7ttür für die Ro77stuh7einfahrt geeignet. 

- Da die Zubildung eine Reihung der Wagen ABIB und weiters S 

(Service) sowie C (Liegesesse7) vorsieht, kommt kein Wagen B 

am Zugende zu stehen. Auf dieser Zugbi7dung basiert auch die 

Möglichkeit der WC-Nutzung. Der Ro77stuh7kunde kommt über den 

ebenen Wagenübergang (mit Automatiktür) direkt zum nächsten 

Wagenvorraum mit WC. 

Dieser Weg zum WC ist kürzer, a7s es eine Wagendurchfahrt; am 

Gang wäre. Daher ist es nicht notwendig, über den Wagengang 

mehr als 20 m zum WC zu fahren. 

- Die Erfahrungen bezüg7ich der Ausnutzung heutiger Ro77stuhl

angebote zeigt, daß mit zwei Abtei7en (Mindesteinsatz zwei 

B-Wagen) jedenfa77s bereits ein überangebot im Verg7e'ich zur 

tatsächlichen Frequenz gegeben sein wird. 

5565/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



- 2 -

Zu Frage 2: 
"Wie konnte es zu Ihrer unrichtigen Beantwortung kommen?" 

Die Anfragebeantwortung vom 25. März 1993 hinsicht7ich einer 

ro77stuh7gerechten Lösung für die Kategorie C (Liegesesse7) 

basierte auf dem dama7igen P7anungsstand der DACH-Hote7zug AG. 

Nach Auskunft der öBB konnte die DACH-Hote7zug AG bei der Suche 

nach preisgünstigen Fahrzeugen für den Umbau zu Wagen der Kate

gorie C keine Mode 7 Te mit neuartiger Einstiegstür (80 cm breit) 

finden. 

Dieser Umstand bedeutet jedoch genausowenig einen Reiseaus

schluß ß wie dies bei anderen Fahrzeugen mit konzeptione77 älte

ren Einstiegsbereichen der Fa7l ist ß da die öBB einen speziellen 

Rol7stuhl für so7che Zwecke konzipiert haben und für die Kunden 

(gegen Vorbestellung) gratis zur Verfügung ste7len. 

Zu Frage 3: 
"Sind Sie bereit sich dafür einzusetzen, daß dieser Wagentyp 
umgeplant wird. entsprechend den Bedürfnissen von ro7lstuhlfah
renden und gehbehinderten Bahngästen und Steuerzah7erInnen? 
Wenn nein: Was sind die Gründe dafür?" 

Wie mir die ÖBB mitteilen ist die Firma DACH-Hotelzug AG eine 

private Tochtergesel7schaft der Bahnen SBB, OB und öBB, für die 

seitens des Bundesministeriums für Finanzen keine österreichi

sche Bundeshaftung übernommen wurde. Für das eingesetzte Kapital 

haften überhaupt nur die SBB. 

Zu Frage 4: 
"Sind Sie bereit. die Ihnen vorgelegten Angaben über die Katego
ri e B zu überprüfen und das Ergebn i s den Frageste 1 1 er Innen im 
Rahmen der Beantwortung di eser An frage mi tzute i 7 en? 
Wenn nein: Was sind die Gründe dafür?" 

Die diesbezüg7iche überprüfung ist bereits erfolgt und ste77t 

die Grund7age für die Ausführungen zur Beantwortung der Frage 1 

dar. 
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Zu Frage 5: 
"We 7 che Vorkehrungen für gehbeh i nderte und ro 77 stuh 7 fahrende 
Bahngäste sind für die Kategorie A vorgesehen?" 

Seitens der ÖBB wurde mir mitgetei7t, daß die Vorkehrungen mit 

mobi7en Spezia7ro77stüh7en für die Kategorie.e ana70g auch für 

die Kategorie A genutzt werden können. Es ist a77erdings anzu

merken J daß das Konzept der Kategorie A nicht für Ro77stuh7be

nützer adaptierbar ist, da einfach die P7atzvoraussetzungen im 

Wagen feh7en. Diese ergeben sich jedoch zwingendJ da Eisenbahn

wagen - insbesondere aus Si cherhe i tsgründen - Profi 7 umgrenzungen 

unter7iegen, um einheit7ich internationa7e Strecken und Tunnel 

befahren zu können. 

Wi en J am -1T. Jänner 1994 
I 

Oer Bundesminister 

I 
l 
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